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3G-Kontrolle im Rathaus Schwendi
und in den Ortsverwaltungen

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

mit Inkrafttreten der neuen Corona-Verordnung ist es seit Jahresbeginn erforderlich, 
dass im Rathaus Schwendi und den Ortsverwaltungen von den Bürgerinnen und Bür-
gern ein 3G-Nachweis verlangt wird. Die Mitarbeiter der Gemeinde sind verpflichtet, 
diesen Nachweis zu kontrollieren.

Nicht immunisierte Personen müssen daher einen gültigen und zertifizierten Testnach-
weis vorlegen. Gültigkeitsdauer bei PCR-Tests 48 Stunden, bei Schnelltests 24 Stunden.

Schnelltests erhalten Sie kostenlos an der Schnellteststation bei der Veranstaltungs-
halle in Schwendi.

Wir bitten Sie deshalb, entsprechend gültige Nachweise sowie Ihren Personalausweis 
mitzubringen.

Vielen Dank für Ihr Verständnis und für Ihre Mithilfe.

Ihr Bürgermeisteramt
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Nächste Müllabfuhr

Donnerstag, 20. Januar 2022 

Bitte die Mülleimer bis spätestens 06:30 Uhr zur 
Leerung bereitstellen.

Mülltonne nicht geleert? - Was tun?
In diesen Fällen rufen Sie bitte beim Abfall- 
wirtschaftsbetrieb unter  07351 52-6377 an.

Gelber Sack nicht abgeholt? – Was tun?
In diesen Fällen wenden Sie sich bitte an die 
Fa. Gebr. Braig in Ehingen unter  07391 7703-0.

Blaue Tonne nicht geleert? – Was tun?
In diesen Fällen rufen Sie bitte beim Abfallwirt-
schaftsbetrieb an unter  07351 52-6377 an.

Weitere Termine 
Januar 
14.01. Gelber Sack 
20.01. Restmüllabfuhr 
22.01. Funkenbauer Großschafhausen 
 Christbaumsammlung in Schwendi 
 und Großschafhausen 

Problemstoffsammlungen 
Die Problemstoffsammlungen entnehmen Sie bitte dem 
Abfallkalender der Gemeinde Schwendi unter:
www.schwendi.de/Home/Gemeinde/Abfallkalender.htm

Öffnungszeiten Recyclingzentren
Biberach, Laupheim, Ochsenhausen
Recyclingzentrum Biberach:
Dienstag, Mittwoch und Donnerstag 
von 9 bis 17 Uhr. 
Freitag von 9 bis 18 Uhr und 
Samstag von 9 bis 16 Uhr.

Recyclingzentrum Ochsenhausen:
Dienstag und Mittwoch von 15 bis 17 Uhr.
Donnerstag von 9 bis 11 Uhr. 
Freitag von 15 bis 18 Uhr sowie 
Samstag von 10 bis 16 Uhr.

Recyclingzentrum Laupheim:
Während der Monate Dezember bis Februar: Dienstag, 
Mittwoch und Donnerstag 
von 14 bis 17 Uhr. Freitag von 14 bis 18 Uhr und Sams-
tag von 9 bis 16 Uhr.
Während der Monate März bis November: Dienstag von 
14 bis 17 Uhr, Mittwoch von 9 bis 17 Uhr und Donners-
tag von 14 bis 17 Uhr. Freitag von 9 bis 18 Uhr sowie 
Samstag von 9 bis 16 Uhr.

Entsorgungszentrum Vorholzstraße 41, Laupheim
Dienstag bis Samstag von 8 bis 12 Uhr
Montag bis Freitag 13 bis 17 Uhr

Altholz
Angenommen werden:
Möbel, Regale, Küchenarbeitsplatten, Zimmertüren und 
Türrahmen (Innenbereich), Bretter (Innenbereich), Holz-
paletten (nicht verunreinigt oder angefault), Spanplatten, 
Kisten, MDF-Platten, Weidenkörbe, Holzwolle

Nicht angenommen werden:
Fensterrahmen und Fensterläden, Haustüren, Jäger-
zäune, Sichtschutzzäune, Telefonmasten und Eisen-
bahnschwellen, Schleifstäube und Sägemehl, verfaul-
tes Holz, Parkettböden mit Kleberanhaftungen, Holz 
mit Anhaftungen wie Dachpappe, Steine, Ziegel, Foli-
en, Drahtgeflecht, Styropor, Gips, Bitumen oder Beton, 
Laminat, lackierte und druckimprägnierte Hölzer aus 
dem Außenbereich, Brandholz, Landwirtschaftliches 
Holz (Pfähle, Wagenbeschläge, Stallabtrennungen usw.), 
Bauholz (Dachlatten, Balken), Holzfaserdämmplatten, 
Schwimmholz
Dieses Holz kann über das Entsorgungszentrum in 
Laupheim kostenpflichtig entsorgt werden.

Altglascontainerstandorte:
Schwendi:   Beim Feuerwehrhaus
Großschafhausen: Bei d. Grüngutannahmestelle 
Bußmannshausen:  Parkplatz bei der Kirche
Orsenhausen:   Beim Sportgelände
Schönebürg:   Parkplatz bei der Kirche
Hörenhausen:   Beim Feuerwehrhaus
Weihungszell:  Bei der Ölmühle

Altkleidercontainerstandorte der Aktion Hoffnung:
Schwendi:   Beim Feuerwehrhaus
Großschafhausen: Bei d. Grüngutannahmestelle 
Bußmannshausen:  Parkplatz bei der Kirche
Orsenhausen:   Beim Sportgelände
Schönebürg:   Parkplatz bei der Kirche
Weihungszell:  Bei der Ölmühle

Altkleidercontainer des ASB Baden-Württemberg:
Orsenhausen:  Beim Sportgelände

Ehemaliger Wertstoffhof in Großschafhausen:  
Grüngutannahme 
Öffnungszeiten: 
Dezember - Februar 
Samstag:  13:00 Uhr bis 15:00 Uhr

Mischpapier und Kartonagen: 
Anlieferungsmöglichkeit nur während den Öffnungs-
zeiten:  
Dezember - Februar 
Samstag:  13:00 Uhr - 15:00 Uhr

Altholzcontainer für unbelastetes Holz: 
Anlieferungsmöglichkeit nur während den Öffnungs-
zeiten 

Alteisencontainer Schwendi
Freiwillige Feuerwehr Schwendi: Auf dem Gelände der 
ehemaligen Kläranlage in der Nähe des Weges Schwendi 
– Kleinschafhausen.

Musikverein „Rota“: Am Musikerheim kann tagsüber an 
Werktagen Alteisen eingeworfen werden.

Alteisencontainer Schönebürg
Musikverein Schönebürg: Am Musikerheim kann tags-
über an Werktagen Alteisen eingeworfen werden.
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WICHTIGE NUMMERN

NOTRUF:
Rettungsdienst
Notarzt
Krankentransporte
Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Giftnotruf Baden-Württemberg
Feuerwehr
Polizei
Polizeirevier Laupheim

( 112
( 112
( 07351 19222
( 116 117
( 0761 19240
( 112
( 110
( 07392 9630-0

STÖRUNGSDIENSTE:
Gas
Strom
Wasserversorgung

( 0800 0824505
( 0800 3629477
( 0173 6554639

ÖFFNUNGSZEITEN BÜRGERMEISTERAMT

BÜRGERMEISTERAMT SCHWENDI
Biberacher Straße 1, 88477 Schwendi
Dienstag nur mit Termin
Donnerstag nur mit Termin

08:00 Uhr bis 12:00 Uhr / 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr
08:00 Uhr bis 12:00 Uhr / 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Der Zugang zum Rathaus erfolgt ausschließlich über den Eingang am Rathausplatz!

Telefon:
Telefax:
E-Mail:
Amtsblatt:

07353 9800-0
07353 9800-14
Rathaus.Info@Schwendi.de
Amtsblatt@Schwendi.de

ÖFFNUNGSZEITEN ORTSVERWALTUNGEN

Die Ortsverwaltungen haben an ihren jew. Sprechtagen geöffnet von
Die Sprechzeiten der Ortsvorsteher_innen finden statt in der Zeit von

16:00 Uhr bis 19:00 Uhr
17:00 Uhr bis 19.00 Uhr

ORTSVERWALTUNG BUßMANNSHAUSEN
Mittelstraße 34, 88477 Schwendi
Telefon:
Telefax:
E-Mail:

Sprechtag: Donnerstag

07353 982291
07353 982292
Bussmannshausen@Schwendi.de

ORTSVERWALTUNG ORSENHAUSEN
Dietenheimer Straße 42, 88477 Schwendi
Telefon:
Telefax:
E-Mail:

Sprechtag: Dienstag

07353 982279
07353 982280
Orsenhausen@Schwendi.de

ORTSVERWALTUNGSCHÖNEBÜRG
Alfons-Auer-Platz 1, 88477Schwendi
Telefon:
Telefax:
E-Mail:

Sprechtag: Donnerstag

07353 981151
07353 981152
Schoenebuerg@Schwendi.de

ORTSVERWALTUNG SIESSEN IM WALD
Sießen im Wald Nr. 5, 88477 Schwendi
Telefon:
Telefax:
E-Mail:

Sprechtag: Donnerstag

07347 920392
07347 920397
Siessen@Schwendi.de

BEREITSCHAFTSDIENSTE

Allgemeiner Notfalldienst

Allgemein-, Kinder-, Augen- und HNO-ärztlicher Notfalldienst 
Allg. Notfallpraxis Biberach, Marie-Curie Str. 6, 88400 Biberach 
(Dienstzeit: samstags-, sonn- und feiertags von 08.00 bis 22.00 Uhr)

( 116 117

Ärztlicher Bereitschaftsdienst für Kinder und Jugendliche  
Universitätsklinik Ulm, Eythstr. 24, 89075 Ulm, ohne Voranmeldung
(Dienstzeit: montags bis freitags von 19:00 Uhr bis 08:00 Uhr)

NOTDIENST DER APOTHEKEN

Eine Notdienstapotheke in Ihrer Nähe finden Sie künftig unter:
www.aponet.de oder gebührenfrei unter Festnetz

( 0800 0022833

Zutritt nur mit 3G!
geimpft - getestet - genesen

Zutritt nur mit 3G!
geimpft - getestet - genesen

Zutritt nur mit 3G!
geimpft - getestet - genesen

Zutritt nur mit 3G!
geimpft - getestet - genesen

Zutritt nur mit 3G!
geimpft - getestet - genesen
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Amtliche 
Bekanntmachungen

 � Veröffentlichung von  
Alters- und Ehejubilaren im Amtsblatt 

Ab dem 01.01.2022 werden grundsätzlich künftig anstehen-
de Altersjubilare zum 70., 75., 80. und 85. Geburtstag nicht 
mehr im Amtsblatt der Gemeinde veröffentlicht. Ausgenom-
men die Person wünscht sein/ihr Altersjubiläum im Amtsblatt 
veröffentlicht, dann erteilt uns diese Person rechtzeitig vor 
dem jeweiligen Geburtstag (ca. 4 Wochen) schriftlich – gerne 
auch per E-Mail an Tanya.McQuilton@Schwendi.de – seine/
ihre Zustimmung. Diese Zustimmung ist für jede weitere Ver-
öffentlichung gesondert und neu zu erteilen. 

Grundsätzlich ist es aber weiterhin notwendig der Datenüber-
mittlung zu widersprechen, da auch andere Mandatsträger, 
Presse oder Rundfunk Daten aus dem Melderegister verlan-
gen dürfen. 

Wenn Sie einer Datenübermittlung widersprechen möch-
ten, verwenden Sie bitte den Vordruck auf Seite 6 in die-
sem Amtsblatt. 

Den unterzeichneten Vordruck senden Sie per E-Mail/Fax 
oder im Original an das Bürgerbüro der Gemeinde Schwendi 
zurück. 

Ehejubiläen sowie Altersjubiläen zum 90., 95., 100. und alle 
weiteren Geburtstage, werden wie bisher von uns wegen ei-
nes Besuchs des Bürgermeisters angerufen und nach einer 
Zustimmung zur Veröffentlichung im Amtsblatt gefragt.

 � Mikrozensus startet am 10. Januar 2022 
Rund 55 000 Haushalte in der Befragung 
Am 10. Januar startete bundesweit der Mikrozensus 2022. Das 
Statistische Landesamt Baden-Württemberg bittet hierfür alle 
ausgewählten Haushalte um Unterstützung bei der Durchfüh-
rung der größten jährlichen Haushaltserhebung in Deutsch-
land. Über das ganze Jahr 2022 hinweg werden in mehr als 
900 Gemeinden rund 55 000 in einer Stichprobe ausgewählte 

BESTATTUNGEN
Christian Streidt, Schwendi 
Markus Winter, Laupheim

( 07353 91002
( 07392 2026

SOZIALE DIENSTE

Krankentransport
ASB Orsenhausen ( 07351 19222

Fahrdienst für behinderte und hilfsbedürftige Menschen
Manu’s Fahrservice mit Herz ( 07353 982597

Essen auf Rädern/Hausnotruf
ASB Orsenhausen
Deutsches Rotes Kreuz

( 07353 9844-0
( 07351 1570-0

Mobiler Sozialer Hilfsdienst
ASB Orsenhausen ( 07353 9844-0

Häusliche Krankenpflege/Ambulante Pflege
Andrijana, Schwendi
ASB Schwendi GmbH
Pflegedienst Lerch
Sozialstation Laupheim-Schwendi
Neumann, Wain/Auttagershofen
Pflegedienst Lichtblick, Dietenheim

( 07353 98396-8
( 07353 98410
( 07353 9839639
( 07392 1691-10
( 07353 1770
( 07347 958660

Tagespflege
ASB Orsenhausen
Danner, Schwendi

( 07353 9844-170
( 07353 3013

Kurzzeitpflege/Dauerpflege
Seniorenzentrum „Sophie Weishaupt
Seniorenzentrum „Ander Rottum“
Seniorenheim St. Josef, Schwendi-Weihungszell

( 07353 9844-400
( 07392 9636-300
( 07347 6010

Familienpflege, Haushaltshilfe
Andrijana, Schwendi
ASB Schwendi GmbH
Pflegedienst Lerch
Neumann, Wain/Auttagershofen
Sozialstation Laupheim-Schwendi
Soziale Dienste Maschinenring BC
Soziale Dienste Caritas BC

( 07353 98396-8
( 07353 98410
( 07353 9839639
( 07353 1770
( 07392 169110
( 0800 4002005
( 07351 5005-0

Weitere soziale Dienste
Ökumenischer Hospizdienst Schwendi-Wain
Organisierte Nachbarschaftshilfe, Schwendi

( 01525 9575276
( 07353 7504598
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Haushalte in Baden-Württemberg zu ihren Lebensverhältnis-
sen befragt. Dies sind rund ein Prozent der insgesamt rund 
5,2 Millionen (Mill.) Haushalte im Südwesten. 

Was ist der Mikrozensus? 
Neben dem Grundprogramm zur wirtschaftlichen und sozi-
alen Lage der Bevölkerung sowie den seit 1968 erhobenen 
Fragen der EU-weit durchgeführten Erhebung zur Arbeits-
marktbeteiligung werden seit 2020 zusätzlich Fragen der 
ebenfalls EU-weit durchgeführten Befragung zu Einkommen 
und Lebensbedingungen (SILC, »Statistics on Income and 
Living Conditions«) gestellt. Seit dem Jahr 2021 wird das 
Frageprogramm des Mikrozensus um die ebenfalls EU-weit 
durchgeführte Erhebung zur Internetnutzung in privaten Haus-
halten (IKT) ergänzt. 
Die Ergebnisse des Mikrozensus sind eine wichtige Infor-
mationsquelle zu den Lebens- und Arbeitsbedingungen der 
Menschen. Dabei geht es beispielsweise um Fragestellungen 
in welchen Familienkonstellationen Menschen leben, welche 
Bildungsabschlüsse von der Bevölkerung erworben wurden 
oder in welcher Erwerbssituation sie sind. 2022 wird die Er-
hebung um Fragen zur Wohnsituation der Menschen ergänzt. 
Der Mikrozensus liefert somit auch Ergebnisse zu Fragen der 
Barrierefreiheit der Wohnsitze in Baden-Württemberg. 
Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie, die wirtschaftliche 
und soziale Veränderungen auslöst, ist der Mikrozensus von 
Bedeutung. Die Auskünfte der auskunftspflichtigen Haushal-
te helfen, die aktuelle Lage der Bevölkerung in Baden-Würt-
temberg abzubilden. Für den Mikrozensus sind dabei die 
Auskünfte von Menschen im Rentenalter, von Studierenden 

sowie von Erwerbslosen genauso wichtig wie die Angaben 
von Angestellten oder Selbstständigen. 

Wer wird für die Erhebung ausgewählt? 
In einem mathematischen Zufallsverfahren werden zunächst 
Gebäude bzw. Gebäudeteile gezogen. Für die Ermittlung der 
Namen der Haushalte in den Gebäuden setzt das Statistische 
Landesamt vor Ort auch Erhebungsbeauftragte ein. Die Er-
hebungsbeauftragten können sich bei der Namensermittlung 
mittels eines Ausweises als Beauftragte des Statistischen 
Landesamtes Baden-Württemberg ausweisen. Für die zufäl-
lig ausgewählten Haushalte besteht Auskunftspflicht. Sie 
werden innerhalb von maximal fünf aufeinander folgenden 
Jahren bis zu viermal im Rahmen des Mikrozensus befragt. 
Wie läuft die Befragung ab? 
Ausgewählte Haushalte finden im Briefkasten ein Anschreiben 
des Statistischen Landesamtes Baden-Württembergs vor. Da-
rin sind die Zugangsdaten für die Meldung über das Internet 
enthalten. Alternativ besteht die Möglichkeit, der Auskunfts-
pflicht durch ein Telefoninterview mit den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern des Statistischen Landesamts nachzukommen, 
oder einen Papierbogen auszufüllen. Eine volljährige Person 
kann die Auskünfte für alle Haushaltsmitglieder erteilen. 
Alle erhobenen Einzelangaben unterliegen der Geheimhaltung 
und dem Datenschutz und werden weder an Dritte weiter-
gegeben noch veröffentlicht. Nach Eingang und Prüfung der 
Daten im Statistischen Landesamt werden diese anonymi-
siert und zu aggregierten Landes- und Regionalergebnissen 
weiterverarbeitet.

Ortsteile
Bevölkerungs-

stand      
01.10.2021

Geburten Zuzüge Sterbefälle Wegzüge
Bevölkerungs-

stand    
31.12.2021

Schwendi 2.720 5 143 6 116 2.746

Bußmannhausen mit 
Kleinschafhausen 652 0 17 2 9 658

Großschafhausen 460 4 22 0 16 470

Orsenhausen 832 2 32 0 20 846

Schönebürg 1.061 4 12 1 20 1.056

Sießen im Wald                            
(Hörenhausen und 
Weihungszell)

1.046 4 17 5 13 1.049

Gesamt 6.771 19 243 14 194 6.825

Bevölkerungsfortschreibung Oktober bis Dezember 2021
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Gemeinde Schwendi 
Bürgerbüro 
Biberacher Straße 1  
88477 Schwendi 

Sachbearbeiterin: Frau Stefanie Wohnhaas 
Frau Silvia Polster 

Telefon: 07353/9800-22/ -21 
Telefax: 07353/9800-28 
E-Mail: stefanie.wohnhaas@schwendi.de 

silvia.polster@schwendi.de 
 

 
 
 
 
 
AAnnttrraagg  aauuff  SSppeerrrrvveerrmmeerrkkee  ((ÜÜbbeerrmmiittttlluunnggssssppeerrrreenn))  
 
 
Name:         _____________________________________________ 
 
Vorname:      _____________________________________________ 
 
Geburtsdatum: _____________________________________________ 
 
Anschrift:    _____________________________________________ 
              88477 Schwendi 
 
 
Gemäß den §§ 36/42/50 Bundesmeldegesetz (BMG) wünsche ich 
 
[ ] keine Übermittlung von Daten aus Anlass von Alters- oder 
    Ehejubiläen an Mandatsträger, Presse oder Rundfunk 
    (Name, Vorname, Anschrift, Datum und Art des Jubiläums), 
 
[ ] keine Urkundenanforderung beim Staatsministerium bei Alters- 
    oder Ehejubiläen (Urkundenanforderungssperre - § 12 MVO), 
 
[ ] keine Nutzung oder Weitergabe meiner Daten (Name, Vorname, 
    Anschrift, Tod) an Parteien, Wählergruppen und Träger 
    von Wahlvorschlägen, 
    Zusätzlich bei Unionsbürgern (§ 2 Abs. 3 BW AGBMG): 
    Keine Nutzung meiner Daten (Name, Vorname, Anschrift, Staat, 
    Tod) für die Zusendung von Informationen der Parteien, 
    Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen, 
 
[ ] keine Datenübermittlung an das Bundesamt für Personal- 
    management der Bundeswehr (bis zum 17. Lebensjahr), 
 
[ ] keine Veröffentlichung meiner Daten (Name, Vorname, An- 
    schrift) in Adressbüchern und ähnlichen Nachschlagewerken, 
 
[ ] keine Datenübermittlung an die öffentl.-rechtl. Religionsge- 
    gemeinschaften, soweit die Daten nicht für Zwecke der Steuer- 
    erhebung benötigt werden. Diese Sperre gilt nur für Familien- 
    mitglieder, die nicht derselben oder keiner öffentl-rechtl. 
    Religionsgemeinschaft angehören. 
 
    Hinweis: Sofern Ihre Daten gemäß § 42 BMG an die öffentl.- 
             rechtl. Religionsgemeinschaften übermittelt werden, 
             können Sie der Veröffentlichung Ihrer Daten durch 
             die Kirche beim zuständigen Pfarramt widersprechen. 
 
 
 
___.___._______, ______________________________________________________ 
                   Unterschrift des Antragstellers/der Antragstellerin 
 
 
------------------------------------------------------------------ 
Die Sperrvermerke wurden in das Melderegister eingetragen. 
 
 
 
 
Bearbeitet (Datum, Unterschrift) _______________________________ 
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Bürgerbüro 
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88477 Schwendi 

Sachbearbeiterin: Frau Stefanie Wohnhaas 
Frau Silvia Polster 

Telefon: 07353/9800-22/ -21 
Telefax: 07353/9800-28 
E-Mail: stefanie.wohnhaas@schwendi.de 
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Name:         _____________________________________________ 
 
Vorname:      _____________________________________________ 
 
Geburtsdatum: _____________________________________________ 
 
Anschrift:    _____________________________________________ 
              88477 Schwendi 
 
 
Gemäß den §§ 36/42/50 Bundesmeldegesetz (BMG) wünsche ich 
 
[ ] keine Übermittlung von Daten aus Anlass von Alters- oder 
    Ehejubiläen an Mandatsträger, Presse oder Rundfunk 
    (Name, Vorname, Anschrift, Datum und Art des Jubiläums), 
 
[ ] keine Urkundenanforderung beim Staatsministerium bei Alters- 
    oder Ehejubiläen (Urkundenanforderungssperre - § 12 MVO), 
 
[ ] keine Nutzung oder Weitergabe meiner Daten (Name, Vorname, 
    Anschrift, Tod) an Parteien, Wählergruppen und Träger 
    von Wahlvorschlägen, 
    Zusätzlich bei Unionsbürgern (§ 2 Abs. 3 BW AGBMG): 
    Keine Nutzung meiner Daten (Name, Vorname, Anschrift, Staat, 
    Tod) für die Zusendung von Informationen der Parteien, 
    Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen, 
 
[ ] keine Datenübermittlung an das Bundesamt für Personal- 
    management der Bundeswehr (bis zum 17. Lebensjahr), 
 
[ ] keine Veröffentlichung meiner Daten (Name, Vorname, An- 
    schrift) in Adressbüchern und ähnlichen Nachschlagewerken, 
 
[ ] keine Datenübermittlung an die öffentl.-rechtl. Religionsge- 
    gemeinschaften, soweit die Daten nicht für Zwecke der Steuer- 
    erhebung benötigt werden. Diese Sperre gilt nur für Familien- 
    mitglieder, die nicht derselben oder keiner öffentl-rechtl. 
    Religionsgemeinschaft angehören. 
 
    Hinweis: Sofern Ihre Daten gemäß § 42 BMG an die öffentl.- 
             rechtl. Religionsgemeinschaften übermittelt werden, 
             können Sie der Veröffentlichung Ihrer Daten durch 
             die Kirche beim zuständigen Pfarramt widersprechen. 
 
 
 
___.___._______, ______________________________________________________ 
                   Unterschrift des Antragstellers/der Antragstellerin 
 
 
------------------------------------------------------------------ 
Die Sperrvermerke wurden in das Melderegister eingetragen. 
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Bei der Gemeinde Schwendi ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
die Stelle eines

Mitarbeiters (m/w/d) im Bauhof
zu besetzen.
Der Aufgabenbereich umfasst schwerpunktmäßig die Betreuung 
und Instandhaltung des gemeindlichen 
Wasserversorgungsnetzes, die Behebung von 
Wasserrohrbrüchen, Installationsarbeiten in den 
gemeindeeigenen Gebäuden sowie den Austausch und Einbau 
von Wasserzählern.
Darüber hinaus ist die Mitarbeit beim Winterdienst vorgesehen.

Wir erwarten:
 eine abgeschlossene Berufsausbildung als Installateur oder

einem artverwandten Beruf
 Teamfähigkeit und ein freundliches Auftreten
 Flexibilität und die Bereitschaft zum Einsatz auch außerhalb

der üblichen Arbeitszeiten
 Führerschein der Klasse B/BE

Wir bieten:
 ein vielseitiges und interessantes Aufgabengebiet
 einen krisensicheren Arbeitsplatz
 ein gutes Betriebsklima

Wir freuen uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung an das

Bürgermeisteramt Schwendi
Haupt- und Personalamt
Biberacher Straße 1
88477 Schwendi

Nähere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Herr Lang unter 
Telefon 07353 9800-20
E-mail: Juergen.Lang@Schwendi.de

 � Herzlichen Glückwunsch  

Foto: Pixabay

 
zum 90. Geburtstag 

Frau Elisabetha Benedikta Weidenlener 
in Schwendi feiert am 18. Januar ihren 
90. Geburtstag. 
Die Gemeinde gratuliert der Jubilarin zu diesem besonde-
ren Ehrentag ganz herzlich.

 � Fundsache 
In Schwendi in der Hauptstraße 
wurde ein Rosenkranz gefunden. 
In Schwendi in der Gutenzeller Straße 
wurde eine Brille gefunden. 
In Schwendi in der Jahnstraße/Kolpingstraße 
wurde ein Handy gefunden. 

Die Fundsachen können beim Bürgermeisteramt Schwendi, 
während der Öffnungszeiten am Vormittag, abgeholt werden. 
Bitte vereinbaren Sie einen Abholtermin (07353 9800-11).

Bei der Gemeinde Schwendi ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt,
spätestens zum 01.04.2022 die neu geschaffene Stelle eines

Mitarbeiters im Hauptamt/Bauamt (m/w/d)
A 11 / EG 10

zu besetzen.
Ihre Aufgaben
 Mitwirkung bei der Erstellung und Umsetzung eines

Digitalisierungskonzeptes für die Gemeindeverwaltung
 Betreuung der EDV-technischen Einrichtung und

Weiterentwicklung digitaler Angebote
 Breitbandausbau
 Aufgaben im Bereich Umwelt, Klimaschutz und Energie
 Sonderaufgaben
Die Übertragung weitere Aufgaben erfolgt nach Neigung und
Befähigung, in Abstimmung mit dem Bewerber/der Bewerberin.
Wir bieten
 eigenverantwortliches und eigeninitiatives Arbeiten
 ein gutes Arbeitsklima
 Vergütung nach Besoldungs-/Vergütungsgruppegruppe

bis A11/EG 10 TVöD, vorbehaltlich einer noch
durchzuführenden Stellenbewertung

Wir erwarten
 Ein abgeschlossenes Studium der Fachrichtung Public

Management oder eine vergleichbare Qualifikation
 Affinität zu EDV-technischen Themen und deren Anwendung
 Technisches Verständnis
 Bereitschaft in einem Team zu arbeiten
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung bis zum 
17. Januar 2022 an das Bürgermeisteramt Schwendi
Haupt- und Personalamt, Biberacher Straße 1, 88477 Schwendi
Mail: Juergen.Lang@Schwendi.de
Nähere Auskünfte erteilt Ihnen der Leiter des Personalamtes Herr 
Lang unter 07353/9800-20.

 � Landratsamt Biberach 
- untere Flurbereinigungsbehörde - 
Hauptstraße 25 • 89584 Ehingen • Telefax 07391 779-2600 • 
Tel. Vermittlung 07391 779-2500 

Öffentliche Bekanntmachung 
Flurbereinigung Schwendi/Großschafhausen 
Vorzeitige Ausführungsanordnung vom 14.01.2022 
1.  Das Landratsamt Biberach -untere Flurbereinigungsbe-

hörde- ordnet hiermit die vorzeitige Ausführung des Flur-
bereinigungsplans - einschließlich des Nachtrags 1 - für 
das gesamte Flurbereinigungsgebiet der Flurbereinigung 
Schwendi/Großschafhausen an 

1.1  Der Zeitpunkt des Eintritts des neuen Rechtszustands 
wird auf den 01.03.2022 festgesetzt. Mit diesem Zeit-
punkt geht das Eigentum an den neuen Grundstücken auf 
den Empfänger über. Der im Flurbereinigungsplan - ein-
schließlich des Nachtrags - vorgesehene neue Rechtszu-
stand tritt an die Stelle des bisherigen Rechtszustandes. 
Wird dieser vorzeitig ausgeführte Flurbereinigungsplan 
später unanfechtbar geändert, so wird diese Änderung 
in rechtlicher Hinsicht auf den oben festgesetzten Zeit-
punkt zurückwirken. 

1.2  Die rechtlichen Wirkungen der vorläufigen Besitzeinwei-
sung vom 17.12.2012 enden mit Ablauf des 28.02.2022. 
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Diese Anordnung kann auch auf der Internetseite des 
Landesamts für Geoinformation und Landentwicklung im 
o. g. Verfahren (www.lgl-bw.de/2554) eingesehen werden. 

2. Begründung 
  Die Voraussetzungen nach § 63 Abs. 1 des Flurbereini-

gungsgesetzes (FlurbG) in der Fassung vom 16.03.1976 
(BGBl. I S. 546) liegen vor. Die Beteiligten sind am 
08.05.2018 über den Flurbereinigungsplan angehört wor-
den. Die im Plannachtrag 1 erfolgten Änderungen wurden 
einvernehmlich geregelt und den Beteiligten bekannt ge-
geben. Die verbliebenen Widersprüche sind inzwischen 
dem Landesamt für Geoinformation und Landentwick-
lung Baden-Württemberg zur Entscheidung vorgelegt 
worden. Ihre Erledigung steht noch aus. 

  Aus einem längeren Aufschub der Ausführung des Flur-
bereinigungsplans würden einem großen Teil der Betei-
ligten voraussichtlich erhebliche Nachteile erwachsen, 
da besonders 

   -  der gesamte rechtsgeschäftliche Grundstücksver-
kehr im Flurbereinigungsgebiet erheblich erschwert 
wäre 

   -  die Aufnahme von dinglich gesicherten Darlehen zu 
Bauzwecken bis zur Eintragung der neuen Grund-
stücke in das Grundbuch nicht oder nur erschwert 
möglich wäre 

   -  das Grundbuch nach § 82 FlurbG im Interesse ver-
schiedener Antragsteller nicht vorzeitig berichtigt 
werden könnte. 

   -  bei dem starken Grundstücksverkehr fortgesetzt Zeit 
raubende Berichtigungen der Verfahrensunterlagen 
erforderlich würden. 

3. Rechtsbehelfsbelehrung 
  Gegen diese Anordnung kann innerhalb eines Monats 

nach Bekanntgabe Widerspruch beim Landratsamt Bibe-
rach - untere Flurbereinigungsbehörde -, Sitz: Flurneuord-
nung, Hauptstraße 25, 89584 Ehingen oder jede andere 
Stelle des Landratsamts Biberach, eingelegt werden. 

gez. Christian Helfert, LVD             D.S.

 � Landesfamilienpass 2022 
Auch im Jahr 2022 werden wieder Gutscheinkarten ausgegeben! 

Einen Landesfamilienpass können erhalten: 
• Familien mit mindestens drei kindergeldberechtigten Kin-

dern, die mit ihren Eltern in häuslicher Gemeinschaft leben; 
• Familien mit nur einem Elternteil, die mit mindestens einem 

kindergeldberechtigten Kind in häuslicher Gemeinschaft 
leben; 

• Familien, die mit einem kindergeldberechtigten schwer 
behinderten Kind, die mit diesem in häuslicher Gemein-
schaft leben; 

• Familien, die Hartz IV- oder kinderzuschlagsberechtigt sind 
und mit mindestens einem kindergeldberechtigten Kind in 
häuslicher Gemeinschaft leben, 

• Wohngeldberechtigte (neu ab 01.01.2022), und 
• Familien, die Leistungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) erhalten und mit mind. 
Einem Kind in häuslicher Gemeinschaft leben. 
 
Der berechtigte Personenkreis kann mit der Gutscheinkarte 
2022 und unter Vorlage des Landesfamilienpasses staatli-
che Schlösser und Gärten und die staatlichen Museen in 
Baden-Württemberg kostenfrei, bzw. zu einem ermäßigten 
Eintritt besuchen! Bei jedem Besuch ist der entsprechende 
Gutschein einzulösen. 

Die Pässe werden vom Bürgermeisteramt Schwendi und den 
Ortsverwaltungen ausgestellt. 

Familien, die im Besitz eines Landesfamilienpasses sind, kön-
nen die Gutscheine für 2022 bei der Gemeindeverwaltung im 
Bürgerbüro sowie in den Ortsverwaltungen zu den bekannten 
Öffnungszeiten abholen.

 � Jede Blutspende zählt! 
Der DRK-Blutspendedienst bittet dringend zur Blutspende 
Täglich werden Blutspenden für die Heilung und Lebensret-
tung von Patienten dringend benötigt. Bedingt durch die kurze 
Haltbarkeit von Blut können keine Reserven aufgebaut werden. 
Daher bittet das DRK alle Gesunden zur Blutspende am: 

Freitag, dem 21.01.2022  
von 14:30 Uhr bis 19:30 Uhr 
Veranstaltungshalle, Hauptstr. 74 
88477 SCHWENDI 

Zur Sicherheit der Spender muss im Vorfeld ein Termin reser-
viert werden. Alle verfügbaren Termine finden Sie online unter: 
terminreservierung.blutspende.de 
Auf allen DRK-Blutspendeterminen gilt die 3G-Regel! 
Aufgrund der bundesweit stark angestiegenen Corona-Neuin-
fektionen erhalten ausschließlich Menschen Zutritt zum Blut-
spendelokal, die den Status geimpft, genesen oder getestet 
erfüllen. Bitte entsprechende Nachweise mitbringen (Antigen-
Schnelltest nicht älter als 24 Stunden, PCR-Test nicht älter 
als 48 Stunden). Um Wartezeiten und größere Menschenan-
sammlungen vor Ort zu vermeiden, können keine Tests beim 
Blutspendetermin vor Ort angeboten werden. 
Nach einer SARS-CoV-2-Impfung können Sie, vorausgesetzt 
Sie fühlen sich wohl, am Folgetag der Impfung Blut spenden. 
Wer Blut spendet, sollte gesund sein und sich fit fühlen. 
Alle Informationen finden Sie unter www.blutspende.de/
corona. Informationen rund um die Blutspende bietet der 
DRK-Blutspendedienst auch über die kostenfreie Service-Hot-
line 0800 - 11 949 11.

 � Verpflichtung zum Räumen und Streuen! 
Mit Einbruch des Winters wird zur Erinnerung an die wichtigs-
ten Regelungen über die Räum- und Streupflicht hingewiesen. 
Verpflichtet sind die Straßenanlieger innerhalb der geschlos-
senen Ortslage die Gehwege zu räumen und zu streuen. Stra-
ßenanlieger sind Eigentümer aber auch Mieter von Wohnun-
gen/Häusern oder Pächter von Grundstücken. 
Gehwege sind die für den öffentlichen Fußgängerverkehr her-
gestellte Fläche ohne Rücksicht auf ihren Ausbauzustand. 
Falls Gehwege nicht vorhanden sind, gelten als solche die 
seitlichen Flächen am Rande der Fahrbahn in einer Breite 
von 80 cm. 
Gehwege sind auf eine ausreichende Breite, mindestens auf 
80 cm von Schnee und auftauendem Eis zu räumen, dass 
die Flüssigkeit und Sicherheit des Fußgängerverkehrs ge-
währleistet ist. 
Gehwege müssen werktags bis 7:00 Uhr, an Sonn- und ge-
setzlichen Feiertagen bis 8:30 Uhr geräumt und gestreut sein. 
Diese Pflicht endet um 20:00 Uhr. 
Zu verwenden sind möglichst abstumpfendes Material, wie 
Sand oder Splitt. Die Verwendung von Salz oder salzhaltigen 
Stoffen ist auf ein unumgängliches Mindestmaß zu beschrän-
ken. Dies gilt insbesondere im näheren Bereich von Pflanzen 
und Sträuchern. 
Öffentliche Flächen (Staudenbeete etc.) sind kein Lager-
platz für Ihren privaten Schnee!!! 



Amtsblatt der Gemeinde Schwendi Seite 9 - 14. Januar 2022

Sind mehrere Personen gleichzeitig verpflichtet, haften diese 
als Gesamtschuldner. Es wird deshalb empfohlen in solchen 
Fällen ggf. verbindliche Absprachen zu treffen. 

Hinweis: 
Damit die kommunalen Schneeräumgeräte die Straßen 
räumen können, werden die Anlieger dringend gebeten, 
ihre Fahrzeuge während den Wintermonaten nicht am 
Straßenrand abzustellen. 

Räum- und Streupflicht Tempo-30-Zonen 
und in verkehrsberuhigten Bereichen 
Bei Schneefällen wird von einzelnen Einwohnern immer wieder 
beklagt, dass in den Tempo-30-Zonen der Gemeinde nicht in 
gleicher Weise geräumt und gestreut wird, wie in Bereichen, 
die nicht verkehrsberuhigt angelegt sind oder als solche an-
zusehen sind. 
Hierzu weist das Bürgermeisteramt auf folgende Regelung im 
Straßengesetz von Baden-Württemberg hin: 

Die Gemeinden sollen, in dem für die Aufrechterhaltung 
des öffentlichen Straßenverkehrs erforderlichen Umfang, 
nach besten Kräften die Straßen bei Schneeanhäufungen 
räumen und sie bei Schnee- und Eisglätte bestreuen. 
Ein Rechtsanspruch hierauf besteht nicht. 
Der Räum- und Streuplan der Gemeinde räumt Straßen, die 
nicht als verkehrsberuhigt eingestuft sind, beim Räumen und 
Streuen grundsätzlich den Vorrang ein, da ihnen eine höhere 
Verkehrsbedeutung zuerkannt wird. Gleiches gilt für Straßen, 
die eine erhöhte Gefahr aufweisen (z.B. stärkere Gefällstrecken). 
Wir bitten daher um Verständnis, dass in Tempo-30-Zonen und 
sonstigen verkehrsberuhigten Bereichen der Winterdienst nicht 
immer in gleichem Maße erfolgen kann, wie auf Straßen mit 
höherer Verkehrsbedeutung oder mit einer besonderen Gefah-
renlage. Unser Bauhof ist aber bemüht auch die verkehrsberu-
higten Bereiche, im Rahmen seiner personellen Möglichkeiten, 
ebenfalls im gebotenen Umfang zu räumen und zu streuen. 

 � Beantragung von Renten beim  
Bürgermeisteramt und  
in den Ortsverwaltungen OHNE Beratung 

Liebe zukünftige Rentnerinnen und Rentner, 
die Beantragung einer Rente ist in den meisten Fällen eine 
Angelegenheit, die oft bis zu einer Stunde in Anspruch nimmt. 
Für diese Antragstellung möchten wir uns gerne Zeit für Sie 
nehmen. Es ist deshalb sinnvoll und notwendig, dass Sie zur 
Rentenbeantragung mit uns vorher einen Termin vereinbaren. 
Rentnerinnen und Rentner aus Schwendi und Großschafhausen 
bitten wir, sich vormittags mit Frau Knopf unter Tel. 98 00-40 
wegen eines Termins in Verbindung zu setzen. 
Rentnerinnen und Rentner aus der Ortschaft Schönebürg 
bitten wir, sich während der Sprechzeiten (Donnerstag von 
16:00 Uhr bis 19:00 Uhr) mit Frau Schuler, unter Tel. 981151, 
in Verbindung zu setzen. 
Rentnerinnen und Rentner aus Sießen im Wald, setzen sich bitte 
während der Sprechzeiten (Mittwoch von 16:00 Uhr bis 19:00 Uhr) 
mit Frau Guter, unter Tel. 07347 920392, in Verbindung. 
Rentnerinnen und Rentner aus den Ortschaften Orsenhausen 
und Bussmannshausen sollen sich, ebenfalls während der Öff-
nungszeiten, mit Frau Knopf in Verbindung setzen. 
Diese Ortsverwaltungen sind, während der jeweiligen Öff-
nungszeiten; wie folgt zu erreichen: 
Ortsverwaltung Orsenhausen 
Tel. 98 22 79 
(Sprechzeiten: Dienstag von 16:00 Uhr bis 19:00 Uhr) 

Ortsverwaltung Bussmannshausen  
Tel. 98 22 91 
(Sprechzeiten: Donnerstag von 16:00 Uhr bis 19:00 Uhr) 
Von unseren Mitarbeiterinnen erhalten Sie gerne die notwen-
digen Hinweise, insbesondere welche Antragsunterlagen für 
die Antragstellung mitzubringen sind. 
Vielen Dank für Ihr Verständnis!

 � Persönliche Beratung beim unabhängigen 
Energieberater 

In der Außenstelle der Energieagentur Biberach in Schwendi 
haben Bürger aus der Gemeinde die Möglichkeit, sich rund um 
die Themen erneuerbare Energien, energieeffizientes Bauen und 
Sanieren, Energieeinsparen, gesetzliche Anforderungen sowie 
die passenden Fördermöglichkeiten u.v.m. zu informieren. 
Zur persönlichen unabhängigen Beratung sollten Baupläne 
des Gebäudes, aktuelle Energieabrechnungen (Öl, Gas, Strom) 
sowie das Schornsteinfegerprotokoll mitgebracht werden. 

monatlich

Donnerstag, 10. Februar 2022, 14.00 - 18.00 Uhr 

Rathaus, Biberacher Str. 1, 88477 Schwendi

Um vorherige telefonische Anmeldung wird
gebeten bei Frau Miller, Tel. (0 73 53) 98 00-61

Folgetermin: 
Donnerstag, 10. März 2022 

 � Bitte nicht vergessen! 
Die Vorsorgemappe im Rathaus abzuholen. 
Ihr 

Schul- und 
Kindergartennachrichten

 � Anmeldung der zukünftigen  
Kindergartenkinder in den  
Betreuungseinrichtungen der  
Gesamtgemeinde Schwendi für das  
Kindergartenjahr 2022/ 2023 

Im Januar werden die Kindergärten und die Krippe wieder 
die Bedarfsumfrage für Betreuungsplätze für das nächste 
Kindergartenjahr versenden. Diese werden an alle im Ort ge-
meldeten Familien mit Kleinkindern versendet. Kinder, die 
im Laufe des nächsten Kindergartenjahres 2022/2023 einen 
Betreuungsplatz benötigen werden mittels dieser Bedarfser-
mittlung abgefragt. 
Sollten Sie bis zum 21.01.2022 noch kein Formular erhalten 
haben, oder nicht ortsansässig sein, so melden Sie sich bitte 
bei der jeweiligen Kindergartenleitung vor Ort. 
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Bei Fragen stehen Ihnen die jeweiligen Kindergartenleitungen 
gerne zur Verfügung: 
• Kindergarten Bussmannshausen: 
 Frau Hund, Tel: 07353/2377 
 kiga.morgentau@bussmannshausen.de 
• Kindergarten Großschafhausen: 
 Frau Ackermann, Tel: 07353/706 
 kiga.kunterbunt@grossschafhausen.de 
• Kindergarten Orsenhausen: 
 Frau Gaupp, Tel: 07353/707 
 kiga.orsenhausen@t-online.de 
• Kindergarten Schönebürg: 
 Frau Hohbach, Tel: 07353/2136 
 kiga-schoenebuerg@t-online.de 
• Kindergarten und Krippe Schwendi: 
 Frau Tränkle, Tel: 07353/9832060 
 info@kiga-schwendi.de 
• Kindergarten Sießen i.W: 
 Frau Eble, Tel: 07347/9200222 
 kiga.klabautermann@siessen.de

 � Max-Weishaupt- 
Realschule Schwendi 

Sicher mit dem Bus 
Schüler und Schülerinnen der Klassen 5 der Max Weishaupt 
Realschule Schwendi konnten kurz vor den Weihnachtsferi-
en ein Schulbus-Sicherheitstraining absolvieren. Die Firma 
Fromm stellte hierfür extra einen Bus mit Busfahrer bereit. 
Polizisten aus Biberach waren vor Ort, um den Kindern ein 
unfallfreies Fahren mit dem Schulbus zu erklären. Herr Härle, 
Polizeikommissar des Referats Prävention in Biberach, warn-
te vor zu unbedachtem Verhalten auch an der Bushaltestelle, 
etwa wenn der Bus gerade in die Bushaltestelle einfährt und 
jeder nur noch schnell einsteigen möchte. Gerade da komme 
es oft zu Unfällen, die durch umsichtiges Verhalten hätten ver-
mieden werden können. Eindrucksvoll war auch die Demonst-
ration durch einen Kanister, der im Schleudersitz platziert wur-
de. Der Schleudersitz befindet sich in der letzten Sitzreihe in 
der Busmitte. Als der Bus bei nur 15km/h eine Vollbremsung 
machte, flog der Kanister quer durch den Bus. Deshalb ist das 
Anschnallen im Bus sicherlich genauso wichtig wie im Auto. 
Dankenswerterweise wurden die Kosten für das Training vom 
Förderverein der Realschule Schwendi übernommen. 

 

Kirchliche Nachrichten
Seelsorgeeinheit Schwendi
Die sechs katholischen Kirchengemeinden

 

Pfarramt Schwendi 
Hauptstr. 39, 88477 Schwendi 
Tel.: 07353 577, Fax 07353 981687 
E-Mail: ststephanus.schwendi@drs.de 
 
Pfarramt Bußmannshausen 
Ringstr. 29, 88477 Schwendi-Bußmannshausen 
Tel.: 07353 91307, Fax 07353 91309 
E-Mail: stmartinus.bussmannshausen@drs.de 
 
Pastoral-Team 
Pfarrer Martin Ziellenbach 
Tel.: 07353 981688, E-Mail: martin.ziellenbach@drs.de 

Pastoralreferentin Claudia Holm 
Tel.: 07353 91308, E-Mail: claudia.holm@drs.de 
Diakon Günther Rahn, Tel.: 07353 982770 

Das Pastoralteam ist für Fragen und Gespräche telefonisch 
und per E-Mail für Sie erreichbar. 

Die telefonische Sprechzeit am Donnerstag, 20.01.2022 
von Pfr. M. Ziellenbach entfällt diese Woche! 
Wir bitten um Beachtung. 

Homepage neu: se-schwendi.drs.de 

Öffnungszeiten der Pfarrbüros 
Schwendi: Montag 08:30 – 11:00 Uhr 
 Dienstag 08:30 – 11:00 Uhr 
 Donnerstag 15:00 – 17:00 Uhr 

Bußmannshausen: Mittwoch 16:00 – 18:00 Uhr 
 Freitag 09:00 – 11:00 Uhr 

Ökumenischer Hospizdienst Schwendi-Wain 
Tel.: 01525 9575276 oder 
se-schwendi.drs.de - Register: Besuchsdienst-Hospizdienst 

Öffnungszeiten der Kath. öffentl. Büchereien (KÖB) 
Bußmannshausen: Montag 16:00 – 18:00 Uhr 
Schönebürg: Dienstag 16:00 – 18:00 Uhr 
In den Schulferien sind die Büchereien geschlossen. 

Gottesdienste 
in der Seelsorgeeinheit Schwendi 
vom 15. – 30. Januar 2022 

16.01.22 2. Sonntag im Jahreskreis 
09:00 Uhr Großschafhausen: Eucharistiefeier 
10:30 Uhr Schwendi: Eucharistiefeier 
10:30 Uhr Bußmannshausen: Wort-Gottes-Feier 
10:30 Uhr Sießen: Wort-Gottes-Feier 
18:00 Uhr Schwendi/St. Anna: Rosenkranzgebet 
18:30 Uhr Schönebürg: Eucharistiefeier 

18.01.22 Dienstag der 2. Woche im Jahreskreis 
18:00 Uhr Schönebürg: Eucharistiefeier 

19.01.22 Mittwoch 
18:00 Uhr Großschafhausen: Eucharistiefeier 

21.01.22 Freitag 
19:00 Uhr Schwendi: Eucharistiefeier 

22.01.22 Samstag 
18:30 Uhr Orsenhausen: Eucharistiefeier 
 (g. Jtg. † Margret Halder) 

23.01.22 3. Sonntag im Jahreskreis 
09:00 Uhr Bußmannshausen: Eucharistiefeier 
10:30 Uhr Sießen: Eucharistiefeier 
10:30 Uhr Schwendi: Wort-Gottes-Feier 
10:30 Uhr Schönebürg: Wort-Gottes-Feier 
18:00 Uhr Schwendi/St. Anna: Rosenkranzgebet 

25.01.22 Dienstag – Bekehrung des Hl. Apostels Paulus 
18:00 Uhr Orsenhausen: Eucharistiefeier 



Amtsblatt der Gemeinde Schwendi Seite 11 - 14. Januar 2022

26.01.22 Mittwoch – Hl. Timotheus und Hl. Titus 
18:00 Uhr Bußmannshausen: Eucharistiefeier 

27.01.22 Donnerstag 
18:00 Uhr Sießen: Eucharistiefeier 

29.01.22 Samstag 
18:30 Uhr Großschafhausen: Eucharistiefeier 

30.01.22 4. Sonntag im Jahreskreis 
09:00 Uhr Schwendi: Eucharistiefeier 
 (g. Jtg. † Karl Beck/ g. Jtg. † Agnes, Josef und 

Renate Langlois) 
09:00 Uhr Orsenhausen: Wort-Gottes-Feier 
10:30 Uhr Schönebürg: Eucharistiefeier 
10:30 Uhr Bußmannshausen: Wort-Gottes-Feier 
10:30 Uhr Sießen: Wort-Gottes-Feier 
18:00 Uhr Schwendi/St. Anna: Rosenkranzgebet 

Termine und Informationen 
für die Seelsorgeeinheit

Beerdigungsdienst vom 16. – 22. Januar 2022: 
Pfarrer M. Ziellenbach, Tel.: 07353 981688 

Firmvorbereitung 
Liebe Firmlinge, 
herzliche Einladung zu unseren Lebensgesprächen! 
Für die Südgemeinden finden die Gespräche am Freitag, 
14. Januar 2022 um 14:30 Uhr in der St. Stephanus Kirche 
in Schwendi statt. 
Für die Nordgemeinden sind die Gespräche am Freitag, 
21. Januar 2022 um 14:30 Uhr in der St. Maria Magdalena 
Kirche in Sießen i. W. 
Claudia Holm 
Pastoralreferentin 

Mitteilung von Ehejubiläen 
Gemeinsam mit unserem Bischof nehmen wir gerne Anteil, 
wenn in unserer Kirchengemeinde Ehepartner ein Hochzeits-
jubiläum feiern dürfen. Oft fehlen uns aber die entsprechenden 
Daten, um davon wissen zu können. Alle Jubelpaare bitten wir 
deshalb sehr herzlich darum, uns ihren kirchlichen Hochzeits-
tag im Pfarrbüro mitzuteilen. 
Pfarrbüro Bußmannshausen, Tel.: 07353 91307 
Pfarrbüro Schwendi, Tel.: 07353 577 
Bitte berücksichtigen Sie, dass die Urkunden 3 Monate vorher 
beantragt werden müssen. Wir freuen uns darüber! 

Nachrichten der  
einzelnen Kirchengemeinden

ST. STEPHANUS SCHWENDI 

20.01.22 Donnerstag 
20:00 Uhr Öffentliche KGR-Sitzung im Feuerwehrhaus 
 
Sternsinger sammeln über 6.000 Euro für Projekte in Ägyp-
ten, Ghana und dem Südsudan 
Nach einer intensiven Vorbereitung, geprägt durch Corona-be-
dingten großen Unsicherheiten, konnte Pfarrer Ziellenbach die 

Sternsinger am 5. Januar 2022 im Aussendungsgottesdienst 
segnen. Damit war der Startschuss gegeben für die diesjäh-
rige Sternsingeraktion. Unter dem Motto „Gesund werden – 
gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit“ zogen 7 Gruppen 
mit 26 Kindern unter einem strengen Hygienekonzept am 6. 
und 7. Januar 2022 durch Schwendis Straßen. Eine Gruppe 
besuchte auch die Bürger in Wain. 
Begleitet wurden die Kinder bei ihrer engagierten Aktion von 
einigen Eltern. Das vierköpfige Sternsinger-Team um Martin 
Heininger sorgte im Hintergrund für einen reibungslosen Ab-
lauf. Leider konnte dieses Jahr kein Foto mit allen Sternsingern 
gemacht werden und auch das Abschlussfest musste Coro-
na-bedingt ausfallen. Wir hoffen, dass sich das im nächsten 
Jahr wieder ändert. 
Ein herzliches Dankeschön an alle Unterstützer der Schwen-
dier Sternsingeraktion 2022. Sowohl das Rekordspendener-
gebnis als auch die vielen besonders herzlichen Rückmeldun-
gen aus der Bevölkerung haben das ganze Sternsinger-Team 
und alle Kinder richtig begeistert. Wir sind alle jetzt schon 
besonders motiviert für das Sternsingen 2023. 

ST. MAGDALENA GROSSSCHAFHAUSEN 

19.01.22 Mittwoch 
20:00 Uhr Öffentliche KGR-Sitzung im Gemeindehaus 
 
Dreikönigssingen 2022 
„GESUND WERDEN - GESUND BLEIBEN. Ein Kinderrecht 
weltweit“, so lautete das Motto der diesjährigen Aktion, die 
die Gesundheitsversorgung von Kindern in Afrika unterstüt-
zen soll. 
Mit prächtigen Gewändern verkleidet und gut vorbereitet durch 
die Betreuerinnen des Sternsinger-Teams brachten zwei Stern-
singergruppen mit Maske und Abstand den Segensaufkleber 
„20*C+M+B+22 - Christus segne dieses Haus“ an die Haus-
halte, erfreuten mit ihrem Segensspruch die Großschafhauser, 
machten auf die schwachen Gesundheitssysteme in Afrika 
aufmerksam und baten um eine Spende für die betroffenen 
Kinder. 
Ein herzliches Dankeschön an beide Sternsingergruppen und 
an ihre Betreuerinnen Ilona Kattner und Verena Blersch, die 
am 2. Januar 2022 den Aussendungsgottesdienst mit Pfarrer 
Henry mitgestaltet haben und am Dreikönigstag unter den 
Hygieneregeln von Haustür zu Haustür gingen. 
Für die großzügigen Spenden in der Summe von 1.135,13 
Euro möchten wir den Einwohnern von Großschafhausen mit 
einem herzlichen „Vergelt‘s Gott“ danken. Wir freuen uns, dass 
auch in diesem Jahr diese Geldsumme zusammengekommen 
ist, die dazu beitragen wird, dass die Gesundheitssituation von 
Babys und Kindern in Afrika verbessert werden kann. 
Der Kirchengemeinderat 

Altpapiersammlung / Briefmarkenaktion 
Liebe Gemeinde, 
hier sind die Termine für das Jahr 2022, falls ihr diese im Ka-
lender vermerken wollt. 
Folgende Samstage sind dafür vorgesehen: 
23. April 2022 und 22. Oktober 2022. 
Gesammelt werden: 
Zeitungen, Zeitschriften, Prospekte, Kataloge, Taschenbücher, 
Telefonbücher (jedoch keine Gelbe Seiten und Briefkuverts) 
Wir freuen uns sehr, wenn ihr euer Haushaltspapier auch in 
diesem Jahr für die Sammlungen wieder zur Verfügung stellt. 
Es läuft immer noch die Briefmarkenaktion für Kinder auf der 
Insel Nias in Indonesien. Dafür werden abgestempelte Brief-
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marken gesammelt, welche die Schwestern der Franziskaner-
innen von Reute sortieren und von den Kapuzinerpatres dann 
an Briefmarkenhändler verkauft werden. Mit dem Erlös kaufen 
sie Milchpulver für Babys und Kinder in Nias. Schneidet die 
abgestempelten Briefmarken bitte mit ca. 1 cm Rand rings-
um aus und bringt diese bei einem Gottesdienstbesuch in die 
Sakristei oder gebt diese bei der Familie Gräter ab. 
Egal ob Altpapier oder Briefmarken, mit beidem können wir 
die Not vieler Menschen etwas lindern. 
Vielen herzlichen Dank für eure Mithilfe und Unterstützung. 
Der Kirchengemeinderat 

ST. MARTINUS BUSSMANNSHAUSEN 

18.01.22 Dienstag 
20:00 Uhr Öffentliche KGR-Sitzung im Pfarrhaus

Evangelische Kirchengemeinde Wain

Pfarramt Wain: Kirchstraße 16, 88489 Wain 
Telefon: 07353-9819381 
E-mail: Pfarramt.Wain@elkw.de 
Internet: www.evkirche-bc.de dort unter 
 Kirchengemeinde Wain 
Youtube Kanal: www.youtube.com/channel/
 UCkTUnnzmTgZbHNPytIHMoug 
Pfarrbüro Öffnungszeiten:
 montags 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr 
 freitags 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr 

in dringenden Fällen: 
Christian Geiger, Tel. 07353/988940 
Andrea Schließer, Tel. 07353/2827 
In seelsorgerlichen Angelegenheiten können Sie sich auch 
gerne an unseren Vertretungspfarrer Thomas Breitkreuz aus 
Dietenheim wenden 
(thomas.breitkreuz@elkw.de oder Tel.-Nr. 07347 / 76 21). 

Gottesdienste in der Michaelskirche Wain 
2. Sonntag nach Epiphanias, 16. Januar 2022 
09.00 Uhr Wain mit Pfarrer Thomas Breitkreuz 
 gleichzeitig Kinderkirche im Gemeindehaus 
Predigttext: 1. Korinther 2,1-10 
Wochenspruch: 
Von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um Gnade. 
(Johannes 1,16) 
Das Opfer ist für unsere Patengemeinde Bad Klosterlausnitz 
bestimmt. 
Aktuelle Regelungen während des Gottesdienstes für die 
Alarmstufe 2: 
• Dauer des Gottesdienstes max. 30 Minuten 
• kein Gemeindegesang in der Kirche 
• FFP2-Maskenpflicht während des gesamten Gottesdiens-

tes 
• Kontaktdatenerfassung 
• 2,0 m Mindestabstand 
NEU - Seit dem 27.12.2021 ist es in der Alarmstufe 2 vorge-
schrieben, dass in Innenbereichen Personen ab 18 Jahren 
grundsätzlich eine FFP2- oder vergleichbare Maske tragen 
müssen. Wir bitten um Ihr Verständnis. 
Falls sich die Inzidenz im Landkreis auf über 800 /100.000 
Einwohner erhöhen sollte, muss voraussichtlich wieder die 

bisherige Regelung (2G mit Kontrolle) angewendet werden. 
Helferkreis der Kinderkirche 
Der Helferkreis der Kinderkirche trifft sich am Donnerstag, 
13. Januar 2022 um 19.30 Uhr im Gemeindehaus. 

Bibelgemeinde Schwendi

Herzliche Einladung 
Sonntags 
09.30 Uhr Gottesdienst, Gerberwiesen 3 
Donnerstags 
19.00 Uhr Gebets- und Bibelstunde 
Freitags 
17.00 Uhr Jungschar 

Kontaktadresse: 
Daniel Walcher, Tel.: 07353 983219 
www.bibelgemeinde-Schwendi.de 

Vereinsnachrichten Schwendi

 � Sportfreunde Schwendi e.V.  
Abteilung Gesundheitssport
Folgende Kurse bieten wir an: 
Präventivkurs für Herz und Kreislauf 
Kursbeginn: Mittwoch, 12. Januar 2022 
 Kurs 2a 19.00 - 20.00 Uhr 
 Kurs 2b 20.00 - 21.00 Uhr 
 SFS-Turnhalle 
Kursdauer: 20 Einheiten 
Kursleitung: Franz Marek Radtke /Diplom-Sportlehrer 
 Fach-ÜL „Sport in Prävention“ 
ärztl. Betreuung: Dr. med. H.-P. Weckmann 
Kosten: 100,00 € 

Sport in Herzgruppen 
Beginn: Mittwoch, 12. Januar 2022 
 Gruppe 1 17.00 - 18.00 Uhr 
 Gruppe 2 18.00 - 19.00 Uhr 
 SFS-Turnhalle 
Kursleitung: Franz Marek Radtke / Diplom-Sportlehrer 
 Fach-ÜL „Sport in Herzgruppen“ 
ärztl. Betreuung: Dr. med. H.-P. Weckmann 

Pilates 
Kursbeginn: Dienstag, 11. Januar 2022 
 19.00 - 20.00 Uhr, SFS-Sporthalle 
Kursdauer: 12 Einheiten 
Kursleitung: Elvira Bechtle (Sportlehrerin) 
Kosten: 60,00 € 

Functional Workout 
Kursbeginn: Donnerstag, 20. Januar 2022 
 19.45 - 20.45 Uhr, SFS-Sporthalle 
Kursdauer: 12 Einheiten 
Kursleitung:  Severine Bochtler 
 (DTB GroupFitness-Trainerin) 
Kosten:  60,00 € 

Terminbeginn für den Kurs "Rücken-Fit" wird kurzfristig be-
kanntgegeben! 
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Anmeldungen zu den Frühjahrskursen sind ab sofort wie-
der möglich. Aufgrund der Corona-Lage kann es natürlich 
auch wieder zu Änderungen kommen. Bei allen Kursen 
gilt die 2G+-Regel! 
Bitte beachten: Anmeldungen sind nur über unserer Home-
page unter www.sf-schwendi.de/abteilungen/gesundheitssport/ 
kursanmeldung/ möglich. 
Pro Kurs ist jeweils eine Anmeldung erforderlich. Telefo-
nische Anmeldungen sind nicht möglich. 
Weitere Informationen erhalten Sie bei Melanie Hofmann 
(07353/982787). 

 � BUND Gruppe Schwendi 
Buntbrache 
Wer in Schwendi in Fortsetzung des Herdweges spazieren 
geht, bemerkt nördlich des Bucher Weges neben dem Schwel-
lenbach Richtung Nussghau zwei größere unbewirtschaftete 
Ackerflächen mit langen abgestorbenen Pflanzenstängel. Beim 
Spaziergang südlich von Orsenhausen nahe beim Sendemast 
kommt man ebenfalls an einem scheinbar ungepflegten Ack-
erstreifen mit zahlreichen hohen Stängel der Kardendistel. 
Diese Flächen sind Buntbrachen. 

Aufsitzstange

Buntbrachen sind wich-
tige Ausgleichsflächen 
nach der Flurbereinigung 
zum Erhalt eine gewissen 
Biodiversität. Die Flä-
chen wurden mit einer 
bestimmten regionalen 
Blumen/Kräutermischung 
mit sehr geringem Gra-
santeil eingesät, um 
durch Blüten, Samen und 
Vermehrung zahlreichen 
einheimischen Tierarten, 
Bodenlebewesen, Insek-
ten bis hin zu Vögeln und 
Säugetieren Lebensraum 
anzubieten, der in der 
sonstigen Ackerflur fehlt. 
Wünschenswert wäre die 
stärkere Vermehrung der 
Feldhasen oder die Wie-

deransiedlung von Rebhuhn und Lerchen. 
Die Kräuter blühen von Frühjahr bis Herbst und liefern Nektar 
und Pollen für Honigbienen, Wildbienen und Schmetterlinge 
über längere Zeiträume. Auch Fledermäuse finden dadurch 
hier Nahrung. 
Die verdorrten Kräuterstängel bleiben im Herbst stehen, weil 
die Sämereien Sperlingen, Finken, Ammern Nahrung bieten. 
Verschiedenste Insekten überwintern an und in den Stängeln, 
stellen aber gleichzeitig eine Futterquelle für Vögel dar. 
Da auch die Feldmäuse starke Nutznießer der Buntbrachen 
sind, gehören zu diesen Flächen auch Aufsitzstangen(Höhe 
4-5m) für Greifvögel, die vor allem von Mäusebussarden oder 
Turmfalken zum Ausspähen der Beute angenommen werden. 
Die BUND-Gruppe hat 5 feste und 3 bewegliche Aufsitzhilfen 
aufgestellt. Jeder Flurstückbesitzer oder -pächter kann solche 
Stangen mit Aufsitzstab selber aufstellen. 
Die Buntbrachen sind verpachtet und unterliegen bestimmten 
Pflegeauflagen: Wegrand mulchen, eine gelegentliche Mahd 
mit Abfuhr zwischen September und März nach Rücksprache 
mit der Unteren Naturschutzbehörde, aufkommenden Busch 
-und Baumbewuchs entfernen, ebenso Neophyten wie das 
Indische Springkraut oder die kanadische Goldrute, sowie 
problematische Unkräuter. Ein mögliches Mulchen lehnen wir 

ab, weil es einseitig den Graswuchs fördert, wie man an vielen 
Wegrändern feststellt. 
Da die Buntbrachen nahe bei beliebten Spazierwegen liegen, 
ist es wichtig, dass mitgeführte Hunde angeleint sind und nicht 
in den Buntbrachen herumlaufen, weil sonst die Wildtiere ge-
stört oder aufgescheucht werden. 
Buntbrachen, für manche ein Stück ungepflegtes, nicht auf-
geräumtes Land, stellt aber ein kleines Stückchen sich selber 
regelnde Natur dar. 
Reinhard Schnetter. Tel.1890

 � Fischereiverein Schwendi 
Mitgliederversammlung am Samstag, 
22.01.2022 um 19.30 Uhr im Vereinsheim des 
Musikvereins Schwendi. 
Die Ausgabe der Jahreserlaubnisscheine erfolgt 
ab 19.00 Uhr. 
Bitte um Beachtung folgender Punkte: 
- die Versammlung findet unter dem am Tage gültigen Coro-
na-Bestimmungen statt 
- ein 2G-Nachweis ist bei Eintritt vorzuweisen 
- während der Versammlung besteht allgemeine Maskenpflicht 
- der Mindestabstand von 1,5 m ist einzuhalten 
Tagesordnung 
 1. Begrüßung 
 2. Bericht des 1. Vorstandes 
 3. Bericht des Kassenwartes 
 4. Bericht der Kassenprüfer 
 5. Bericht des Schriftführers 
 6. Bericht des Gewässerwartes 
 7. Entlastungen 
 8. Satzungsänderungen 
 9. Wahlen 
10. Ehrungen 
11. Anträge 
12. Verschiedenes

Vereinsnachrichten Großschafhausen

 � Funkenbauer Großschafhausen
Christbaumsammlung Samstag 22.01. in Schwendi u. 
Großschafhausen 
Am Samstag den 22.01. werden die Christbäume sowie aus-
gedientes Weihnachtsreisig in Schwendi und Großschafhau-
sen gesammelt. Bitte legen Sie die Christbäume und Reisig ab 
8 Uhr gut sichtbar an den Straßenrand. Über kleine Aufmerk-
samkeiten würden wir uns sehr freuen. Vielen Dank. 
Vorankündigung: 
Bitte merkt euch unser Funkenfeuer am traditionellen Fun-
ken-Sonntag den 06.03.22 vor! 
Eure Funkenbauer Großschafhausen 

Vereinsnachrichten Orsenhausen

 � Freundeskreis ASB Senioren-  
zentrum „Sofie Weishaupt” 

Freundeskreis ASB Seniorenzentrum „Sofie Weishaupt” 
Am Dienstag, den 18. Januar 2022, treffen wir uns bereits um 
14.30 Uhr. Wir dekorieren das ASB Seniorenzentrum für die 
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Faschingszeit und bieten den Bewohnern die Gelegenheit zu 
einer Rollstuhlausfahrt. 

Wieder stehen wir am Beginn 
eines neuen Jahres und fra-
gen uns: Was wird 2022 für 
uns bereit halten? In dieser 
Coronazeit vermischen sich 
Hoffnungen und Ängste. Wir 
wünschen einander „ein gu-
tes neues Jahr”, fühlen uns 
aber gleichzeitig ziemlich 
hilflos, weil wir spüren, dass 
wir über manche Dinge im 
Leben keine Kontrolle mehr 
haben. Diese Sorge wird uns 
vermutlich durchs neue Jahr 
begleiten. Aber machen wir 
uns bewusst, dass wir in un-

serer Begrenztheit auch nicht alles „im Griff haben” müssen. 
Wichtig ist, dass jeder von uns seinen Platz und seine Aufga-
be in der Gesellschaft findet und seine Talente zum Wohle 
seiner Mitmenschen einsetzt. Der römische Dichter Ovid 
schrieb einmal: Welches auch die Gaben sein mögen, mit de-
nen du erfreuen kannst: Erfreue! 
Vielleicht haben ja auch Sie die Gabe, älteren pflegebedürf-
tigen Menschen Zeit und Zuwendung zu schenken? Dann 
wären Sie beim Freundeskreis Sofie Weishaupt genau richtig! 
Wir freuen uns über jeden neuen Helfer, der uns bei unseren 
Aktivitäten im ASB Seniorenzentrum unterstützt. Haben Sie 
Interesse? Dann kommen Sie doch einfach an irgendeinem 
Dienstag mab 15.00 Uhr direkt im Seniorenzentrum vorbei.
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Vereinsnachrichten Schönebürg

 � Musikverein Schönebürg e.V. 
Wichtiger Hinweis zur Generalversammlung 
Liebe Mitglieder, Freunde und Gönner des MV 
Schönebürg, 
in der Einladung zur Generalversammlung vom 23.12.2021 
haben wir bereits auf die Möglichkeit einer Online-Durch-
führung hingewiesen. 
Dies wird nun aufgrund der beginnenden Omikron-Welle der 
Fall sein. Die Versammlung findet zum angekündigten Termin 
am 15. Januar 2022 um 20 Uhr online statt. 
Wenn Sie an der Generalversammlung teilnehmen möchten, 
können Sie sich heute noch anmelden unter generalver-
sammlung.mv-schoenebuerg.de oder per E-Mail general-
versammlung@mv-schoenebuerg.de. 
Sie erhalten dann die Zugangsdaten und einfache Teilnah-
meinformationen.

Rückblick Adventsständchen 
Bereits im Herbst hatte sich abgezeichnet, dass unser all-
jährliches Adventskonzert in der Kirche nicht stattfinden wür-
de. Um Sie dennoch musikalisch durch die Adventszeit zu 
begleiten, fand am vierten Advent eine Ständlestour durch 
Schönebürg statt. 
Der Start an der alten Raiba war mit einer Zuhörerin noch 
sehr verhalten. Die Ständchen an der Wendeplatte in der 
Sandbergstraße sowie in den Stadeläckern waren hingegen 
zahlreich besucht. Der Abschluss fand wie gewohnt auf dem 
Dorfplatz statt. 

Ständchen bei der Wendeplatte im Stadeläcker

Vereinsnachrichten Sießen im Wald

 � Musikverein 
Hörenhausen e.V. 

Verschiedenes aus dem Musikverein Hörenhausen e.V. und 
dem „Förderverein zur Förderung der Blasmusik- Jugend 
des Musikvereins Hörenhausen e.V.”
90. Generalversammlung des Musikvereins Hörenhausen 
e.V. und 20. Jahreshauptversammlung des „Fördervereins 
zur Förderung der Blasmusik-Jugend des Musikvereins 
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Hörenhausen e.V.” werden abgesagt und auf unbestimmte 
Zeit verschoben. 
Die weitere rasante Ausbreitung der neuen Coronavirusvari-
ante und die daraus resultierenden strengen Verordnungen 
zwingen auch weiterhin alle Vereine in der Gemeinde Sießen 
im Wald ihre Veranstaltungen, Versammlungen, Proben- und 
Trainingsabende abzusagen. Die Corona – Pandemie lähmt 
weiterhin den gesamten Vereinsbetrieb. So auch bei uns, wo 
die für Samstag, den 22. Januar 2022 im Musikerheim in Hö-
renhausen anberaumte „Ordentliche 90. Generalversammlung“ 
nach reiflicher Überlegung abgesagt und auf unbestimmte Zeit 
verschoben wird. Sobald der Verlauf der Corona – Pandemie 
wieder Versammlungen mit Präsenz zulässt, werden wir diese 
neu ansetzen. Es erfolgt dann eine neue Einladung. Alle un-
sere Mitglieder und Freunde bitten wir um Ihr Verständnis und 
danken dafür. Wir würden uns sehr freuen, wenn es im Laufe 
des Jahres 2022 schon bald wieder möglich wäre, dass wir mit 
unserer Musik und mit unseren Veranstaltungen und Aktivitäten 
zur Bereicherung des kulturellen Lebens in der Gemeinde und 
zur Unterhaltung, Geselligkeit und Lebensfreude vieler Men-
schen beitragen könnten. Bleiben Sie uns weiterhin treu und 
bleiben Sie alle gesund. 
Auch die 20. Jahreshauptversammlung des „Fördervereins zur 
Förderung der Blasmusik-Jugend des Musikvereins Hörenhau-
sen e.V. “, die ebenfalls am Samstag, den 22. Januar 2022 vor 
der Generalversammlung des Musikvereins stattfinden sollte, 
wird abgesagt und auf unbestimmte Zeit verschoben. Auch 
hier bitten wir unsere Mitglieder, Förderer und Freunde um 
Ihr Verständnis und wir bedanken uns dafür. Auch hier erfolgt 
dann eine neue Einladung. Bleiben Sie gesund. 

Die Vorstandschaften:  
Wolfgang Thanner - 1. Vorsitzender Musikverein Hörenhau-
sen e.V. 
Julia Blank - 1. Vorsitzende Förderverein Blasmusik – Jugend 
Musikverein Hörenhausen e.V. 

Musikerinnen und Musiker machten mit weihnachtlicher 
Musik der Einwohnerschaft eine große vorweihnachtli-
che Freude. 
Mit weihnachtlicher Musik machten unsere Musikerinnen und 
Musiker kurz vor Weihnachten der Einwohnerschaft ganz spon-
tan eine vorweihnachtliche Freude. An verschiedenen Plätzen 
in Weihungszell und Hörenhausen spielten sie coronakonform 
auf und vertrieben so die Tristesse dieses nebligen Sonntags, 
die Einwohnerschaft freute sich sehr über diese musikalische 
Überraschung und die festlichen Weisen und geizte nicht mit 
Beifall und Zustimmung. Eine schöne musikalische Einstim-
mung auf Weihnachten und ein schöner und versöhnlicher Ab-
schluss eines besonderen Jahres. „Mit schöner Musik – vielen 
Menschen Freude schenken", so sehen unsere Musikerinnen 
und Musiker auch zukünftig ihr Wirken in der Gesellschaft 
und in einer zusammenhaltenden örtlichen Dorfgemeinschaft.

Bildungsangebote

 � Regierungspräsidium Tübingen bietet 2022 
landesweit Meisterprüfungen im Beruf 
Hauswirtschaft an Information  
über Anmeldeschluss  
und Zulassungsvoraussetzungen 

Wie in den Vorjahren bietet das Regierungspräsidium 
Tübingen auch im Jahr 2022 Meisterprüfungen im Beruf 

Hauswirtschaft an. Anmeldungen nimmt das Regierungs-
präsidium Tübingen ab sofort entgegen. 
Zur Meisterprüfung zugelassen wird, wer eine Abschlussprü-
fung im Ausbildungsberuf Hauswirtschafter/-in gemacht und 
danach mindestens zwei Jahre im Beruf gearbeitet hat. Fer-
ner können an der Meisterprüfung Personen teilnehmen, die 
eine mindestens fünfjährige Berufspraxis mit wesentlichen 
Bezügen zu den Aufgaben einer Meisterin oder eines Meisters 
nachweisen. Darüber hinaus werden auch solche Interessen-
ten zugelassen, die durch Vorlage von Zeugnissen oder auf 
andere Weise belegen, dass sie die erforderlichen Kenntnisse 
und Fertigkeiten erworben haben. 
In der Regel bereiten sich die angehenden Meisterinnen 
und Meister durch einen berufsbegleitenden Vorbereitungs-
lehrgang auf die Prüfung vor. Unterschiedlichen Träger der 
beruflichen Fortbildungsmaßnahmen wie beispielsweise 
die Fachschulen, Berufsschulen oder Verbände bieten die 
Vorbereitungskurse an verschiedenen Standorten in Ba-
den-Württemberg an. Die Teilnahme an einem solchen Kurs 
ist nicht Zulassungsvoraussetzung, wird aber dringend emp-
fohlen. 
Das Anmeldeformular für die Prüfung und weitere Informati-
onen sind auf der Internetpräsenz des Regierungspräsidiums 
Tübingen unter Anmeldung zur Meisterprüfung für den Beruf 
Hauswirtschafter/Hauswirtschafterin (baden-wuerttemberg.
de) abrufbar. Anmeldungen für die Prüfungsstandorte Fach-
schule für Landwirtschaft - Fachrichtung Hauswirtschaft Bad 
Waldsee und für die Akademie für Landbau und Hauswirtschaft 
Kupferzell, beide im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums 
für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Ba-
den-Württemberg, müssen bis spätestens Montag, 21. März 
2022 eingegangen sein. 
Anmeldeschluss für die Prüfungsstandorte Justus-von-Lie-
big-Schule Göppingen, Christian-Grüninger-Straße 12, 73035 
Göppingen und Berufsschulzentrum Radolfzell, Alemannen-
straße 15, 78315 Radolfzell im Zuständigkeitsbereich des 
Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Integration Ba-
den-Württemberg ist Montag der 14. Juni 2022. Die Anmel-
dungen müssen an das Referat 31 des Regierungspräsidiums 
Tübingen, Konrad-Adenauer-Straße 20, 72072 Tübingen ge-
richtet werden. Im Anschluss teilt das Regierungspräsidium 
Tübingen die Prüfungstermine mit. 
Hintergrundinformation: 
Bei genügend Interessenten starten im Herbst 2022 wieder 
an folgenden Standorten: 
• Justusvon-Liebig Schule Göppingen, Ansprechpartner 

Martin Hartmann 
• Berufsschulzentrum Radolfzell, Ansprechpartnerin Ma-

nuela Salewski 
• Fachschule für Landwirtschaft Fachrichtung Hauswirt-

schaft Biberach, Ansprechpartnerin Irmgard Jörg 
und im Frühjahr 2023 an der Akademie für Landbau und 
Hauswirtschaft Kupferzell neue Vorbereitungskurse. 
Das Regierungspräsidium Tübingen ist landesweit für die Aus- 
und Fortbildung im Beruf Hauswirtschafter/in zuständig. Es 
organisiert daher auch die Meisterprüfung in diesem Beruf 
zentral für ganz Baden-Württemberg. 
Bei der Meisterprüfung werden neben Fachwissen auch Auf-
gaben aus den Bereichen geprüft, die in hauswirtschaftlichen 
Führungspositionen zentrale Bedeutung haben. Zu nennen 
sind insbesondere: Betriebswirtschaft; Analysieren von Be-
triebssituationen; Entwickeln und Umsetzen von Unterneh-
menszielen und Konzepten; Umsetzen der berufsbezogenen 
rechtlichen Vorgaben; Anwenden von Instrumenten des Quali-
täts- und Kostenmanagements; Berufs- und Arbeitspädagogik 
sowie Mitarbeiterführung.



Seite 16 - 14. Januar 2022 Amtsblatt der Gemeinde Schwendi

 � Kreisjugendring Biberach e.V. 
Fördermöglichkeiten und Zuschüsse für Jugendarbeit in 
Vereinen 
Was muss man über Zuschüsse für die Jugendarbeit im Land-
kreis Biberach sowie den Landesjugendplan wissen? Welche 
Wege gibt es von der Idee hin zur finanziellen Förderung? Die-
se Fragen werden beim Online-Vortrag des Kreisjugendrings 
Biberach e.V. am Montag, 17. Januar 2023, beantwortet. Der 
Vortrag findet über zoom von 19.00 bis 20.30 Uhr statt. Ziel 
der Veranstaltung ist es, ehrenamtlichen Jugendleitern, Ver-
einsvorständen, Kassenwarten und Interessierten in der Ju-
gendarbeit Informationen zum Thema Zuschüsse an die Hand 
zu geben. Nach der verbindlichen Anmeldung über info@kjr-bi-
berach.de wird der Zugangslink zugeschickt. Die Teilnahme 
an der Veranstaltung ist kostenfrei.

Was sonst noch interessiert

 � Mobiles Impfteam des Deutschen Roten 
Kreuzes (DRK) Biberach: 

Spezielle Termine für Impfungen von Kindern zwischen 
fünf und elf Jahren in Laupheim 
Im Impfstützpunkt Laupheim bietet das mobile Impfteam des 
Deutschen Roten Kreuzes (DRK) einen Impftermin speziell für 
die Fünf- bis Elfjährigen an. Dieser Termin findet am Samstag, 
22. Januar, von 14 bis 18 Uhr im Impfstützpunkt Laupheim, 
ehemaliges Rentschler-Gebäude, Mittelstraße, statt. Geimpft 
wird mit dem Kinderimpfstoff von Biontech-Pfizer. 
„Ein Team aus Kinderärztinnen und Kinderärzten sowie Fach-
kräften für Kinderkrankenpflege wird vor Ort die Aufklärung und 
Betreuung übernehmen und steht für alle Fragen der Eltern und 
Kinder zur Verfügung“, so Michael Mutschler, Geschäftsführer 
Rettungsdienst beim DRK-Kreisverband Biberach. 
Es werden Erst- und Zweitimpfungen für Kinder von fünf bis 
elf Jahren angeboten. Geimpft wird mit dem Kinderimpfstoff 
von Biontech. Für Eltern beziehungsweise Erziehungsberech-
tigte der Kinder sind auch Boosterimpfungen möglich. Bei 
Erstimpfungen wird vor Ort bei Bedarf ein Terminslot für die 
zweite Impfung im selben Stützpunkt drei bis sechs Wochen 
später vergeben. 
Alle Impftermine des mobilen Impfteams des DRK Biberach 
sind unter Corona-Schutzimpfung (biberach.de) gelistet.

 � Zensus 2022 –  
Erhebungsbeauftragte gesucht! 

Wir benötigen Ihre Unterstützung! Im Jahr 2022 findet in 
Deutschland wieder ein Zensus statt. Mit dieser statistischen 
Erhebung wird ermittelt, wie viele Menschen in Deutschland 
leben, wie sie wohnen und arbeiten. Viele Entscheidungen in 
Bund, Ländern und Gemeinden beruhen auf Bevölkerungs- 
und Wohnungszahlen. Um verlässliche Basiszahlen für Pla-
nungen zu haben, ist eine regelmäßige Bestandsaufnahme 
notwendig. In Deutschland ist der Zensus 2022 eine regis-
tergestützte Bevölkerungszählung, die durch eine Stichpro-
be ergänzt und mit einer Gebäude- und Wohnungszählung 
kombiniert wird. Dies bedeutet, dass in erster Linie Daten aus 
Verwaltungsregistern genutzt werden, sodass die Mehrheit der 
Bevölkerung keine Auskunft leisten muss. Mit dem Zensus 
2022 nimmt Deutschland an einer EU-weiten Zensusrunde 
teil, die seit 2011 alle zehn Jahre stattfinden soll. Aufgrund 
der Corona-Pandemie wurde der anstehende Zensus von 
2021 in das Jahr 2022 verschoben. Die Statistischen Ämter 

des Bundes und der Länder führen eine Bevölkerungs- Ge-
bäudeund Wohnungszählung mit Stand vom 15. Mai 2022 
(Zensusstichtag) als Bundesstatistik durch. Für die Befragung 
der Bevölkerung benötigt der Landkreis Biberach mehr als 250 
Personen, die von Mitte Mai bis Ende Juli 2022 die Befragung 
der einzelnen Haushalte durchführen. 
Wir suchen Sie als Erhebungsbeauftragte/n! 
Für diese Tätigkeit wird eine Aufwandsentschädigung nach 
§20 Abs. 3 Satz 2 Zensusgesetz gezahlt. Diese unterliegt 
nicht der Besteuerung nach dem Einkommensteuergesetz. 
Einkünfte bis 1.200 € sind möglich. Wir sind auf Ihre Mithilfe 
bei dieser europa- und deutschlandweiten Durchführung des 
Zensus 2022 angewiesen! 

Sie haben Interesse an der Tätigkeit als Er-
hebungsbeauftragte/r? 
Bewerben Sie sich unter https://www.biberach.
de/aktuelles/zensus-2022.html und füllen das 
Bewerbungsformular aus. 

Gerne dürfen Sie sich auch an die Zensus-Hotline unter 07351 
52-6860 oder per Email an zensus-eb@biberach.de wenden. 
In den Rathäusern liegen Flyer für Sie aus, die Informationen 
und ein Bewerbungsformular enthalten. 
Informationen für den Einsatz als Erhebungsbeauftragte/r 
Sie werden als Erhebungsbeauftragte/r für die Befragung 
einzelner Haushalte, sowie auch für Befragungen in Wohn-
heimen eingesetzt. 
• Hierfür wird Ihnen ein Erhebungsbezirk mit circa 150 zu 

befragenden Personen zugeteilt. Für die Befragten besteht 
dabei Auskunftspflicht. 

• Im März/April 2022 erhalten Sie eine Schulung. 
• Die Befragungen finden im Zeitraum Mai bis Ende Juli 

2022 statt. Sie können sich die Zeit für die Interviews frei 
einteilen (z.B. am Wochenende oder nach Feierabend). 

• Für Ihren Einsatz erhalten Sie eine steuerfreie Aufwands-
entschädigung. 

• Voraussetzung für die Tätigkeit ist lediglich die Volljährig-
keit, der gewissenhafte Umgang mit vertraulichen Infor-
mationen und Ihre Teilnahme an der Schulung.

 � Betreuungsverein Landkreis Biberach e.V. 
Für rechtliche Betreuer und Betreuerinnen gibt es am Diens-
tag, 25. Januar, um 19 Uhr eine digitale Fortbildungsver-
anstaltung vom Betreuungsverein Landkreis Biberach e.V. 
Dipl.-Psych. Heike Berger wird das Angebot der Psychiatri-
schen Tagesklinik am Standort Biberach vorstellen. Techni-
sche Voraussetzungen für die Teilnahme sind ein PC oder ein 
mobiles Endgerät wie Laptop, Tablet oder Smartphone mit 
Lautsprecher, sowie eine stabile Internetverbindung. Bitte mel-
den Sie sich bis Mittwoch, 19. Januar 2022 an unter Telefon 
07351-17869 oder E-Mail an info@betreuungsverein-bc.de . 
Bei der Anmeldung teilen Sie bitte Ihre E-Mailadresse mit. Sie 
bekommen dann rechtzeitig den Zugangslink zur Online-Fort-
bildungsveranstaltung zugesandt.

 � Caritas Biberach-Saulgau 
Krankenhaus Lotsen auch während Corona in Bereitschaft 
Die derzeit acht Lotsinnen und ein männlicher Lotse gehören 
zur Caritas Biberach-Saulgau. Sie arbeiten ehrenamtlich, d. 
h. unentgeltlich. Auch während der Corona-Krise unterstüt-
zen sie Menschen in und um Biberach, die ins Krankenhaus 
müssen. Wenn jemand keine Bezugspersonen hat oder auch, 
wenn ein Ehepartner bzw. Kinder überfordert sind, springen 
die Krankenhaus Lotsen ein. Sie wechseln sich wöchentlich 
ab, ihre Bereitschaftsdienstzeit dauert Montag bis Freitag von 
8.00 – 19.30 Uhr. Erreichbar sind sie über ein Mobiltelefon. 
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Patienten, die aus weiter entfernten Gemeinden in die Biber-
acher Klinik kommen, können sich im Vorfeld ebenfalls an die 
Lotsen wenden und die mögliche Hilfe abstimmen. 
Wie können die Krankenhaus Lotsen helfen? Sie helfen bei-
spielsweise bei der Vorbereitung eines geplanten Kranken-
hausaufenthalts hinsichtlich organisatorischer Fragen oder 
beim Packen der Tasche. Besonders wertvoll ist ihre Hilfe für 
Patienten, die als Notfall ins Krankenhaus eingeliefert wer-
den und dringend notwendige Utensilien aus ihrer Wohnung 
benötigen. Die Lotsen holen die notwendigen Dinge aus der 
Wohnung, prüfen, ob die Heizung eingeschaltet ist, Fenster 
geschlossen sind, verderbliche Lebensmittel zu entsorgen 
sind, ein Haustier zu betreuen ist, benachrichtigen Verwandte 
und Freunde. Sie kümmern sich auch um einen Ehepartner, 
der Hilfe benötigt und unterstützen ggf. bei der Organisation 
entsprechender Dienste. 
Während des Krankenhausaufenthaltes halten sie Kontakt zum 
Patienten (in der Zeit des coronabedingten Besuchsverbots 
in der Klinik telefonisch), bieten an, bei Gesprächen mit den 
Ärzten dabei zu sein, helfen bei Bedarf beim Essen, bringen 
die Wäsche in die Wäscherei und erledigen Besorgungen. 
Schließlich helfen sie bei der Vorbereitung auf die Entlassung, 
vermitteln dann benötigte Hilfsdienste und besorgen Medika-
mente und Lebensmittel. 
Patienten von außerhalb der näheren Umgebung Biberachs 
werden selbst-verständlich nach Möglichkeit ebenfalls be-
treut. Die Lotsen halten Kontakt zum Patienten bzw. zu einem 
Ansprechpartner am Wohnort, der z.B. für den Notfall über 
einen Wohnungsschlüssel verfügt und benötigte Utensilien 
in die Klinik bringen kann. 
Zur Vorbereitung des Klinikaufenthalts kann ein Informati-
onsgespräch mit den Krankenhaus Lotsen vom Wohnort aus 
hilfreich sein. Es besteht auch die Möglichkeit eine Liste an-
zufordern, in der alle für den Klinikaufenthalt notwendigen 
Dinge aufgeführt sind. 
Weitere Fragen beantwortet gerne Ingeborg Mock, Telefon: 
07351-31611. 
Krankenhaus Lotsen (Caritas Biberach-Saulgau) 
Mobil Telefon 0157 81 94 19 89 
Mo – Fr 8.00 – 19.30 Uhr 
www.basisversorgung-biberach.de

 � Die Deutsche Rentenversicherung  
Baden-Württemberg informiert: 

Was ändert sich 2022? 
Zum 1. Januar 2022 verändern sich einige Werte der gesetz-
lichen Rentenversicherung. Welche Auswirkungen dies auf 
die Versicherten sowie auf die Rentnerinnen und Rentner hat, 
darüber informiert die Deutsche Rentenversicherung (DRV) 
Baden-Württemberg: 
Beitragsbemessungsgrenze und Beitragssatz 
2020 gab es eine negative Lohnentwicklung. Deswegen fällt 
die Beitragsbemessungsgrenze 2022 von bisher monatlich 
7.100 Euro auf 7.050 Euro (84.600 Euro pro Jahr). Die Bei-
tragsbemessungsgrenze ist der Wert der Rentenversicherung, 
bis zu dem Beiträge in die Rentenkasse eingezahlt werden 
müssen. Wer mehr verdient, muss für den darüberhinausge-
henden Lohn keine Beiträge entrichten. Der Beitragssatz, den 
sich Versicherte und ihre Arbeitgeber teilen, beträgt auch im 
neuen Jahr unverändert 18,6 Prozent. 
Hinzuverdienstgrenze 
Die Weiterarbeit oder Wiederaufnahme einer Beschäftigung 
nach dem Renteneintritt soll in Coronazeiten weiterhin leichter 
möglich sein. Daher hat der Gesetzgeber die Hinzuverdienst-
grenze für Altersrenten auch für 2022 auf jährlich 46.060 Euro 

festgelegt. Einkünfte bis zu dieser Höhe bewirken somit keine 
Rentenminderung. Die Regelung gilt für alle Rentenbeziehe-
rinnen und Rentenbezieher, die noch nicht ihre individuelle 
Regelaltersgrenze erreicht haben. Aufpassen müssen jedoch 
Bezieher von Erwerbsminderungsrenten oder Hinterbliebe-
nenrenten: Für diesen Personenkreis wurden die Regelungen 
des Hinzuverdienstes beziehungsweise der Einkommensan-
rechnung nicht verändert. Hier gelten weiterhin individuelle 
Verdienstgrenzen. 
Pflegeversicherungsbeitrag für Kinderlose 
Der Beitragszuschlag zur sozialen Pflegeversicherung wird für 
Kinderlose, die nach dem 1. Januar 1940 geboren sind, um 
0,1 Prozentpunkte angehoben. Der Abzug beträgt damit ins-
gesamt 3,4 Prozent. Er wird bei Rentnerinnen und Rentnern, 
die gesetzlich krankenversichert sind, direkt von der Rente 
abgezogen und automatisch an die Krankenkasse abgeführt. 
Der Pflegeversicherungsbeitrag für Menschen, die Kinder er-
zogen haben, beträgt unverändert 3,05 Prozent.

Ihr Testament für den Tierschutz – 
hinterlassen Sie bleibende Spuren.
VIER PFOTEN rettet Tiere in Not und beschützt sie.
Wir sind gerne persönlich für Sie da!  
Sabine Cordes: 040 399 249-76  
Olaf Höwner: 040 399 249-36  
E-Mail: testamente@vier-pfoten.de
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MEISENKNÖDEL 
SELBER MACHENSELBER MACHEN

Schmilz das Kokosfett im Topf 
bei niedriger Temperatur. 

Lass es kurz abkühlen 
und gib dann das 
Vogelfutter dazu.

Leg die Alufolie auf das Backblech und fülle die 
Ausstechform mit der Fett-Futter-Mischung. Sollte 

Fett aus der Ausstechform unten herauslaufen, 
drück die Alufolie ein wenig an der Form nach oben.

                  Steck den Trinkhalm ein 
               kleines Stück vom Rand 

                entfernt in die Mischung – 
    so entsteht ein Loch, 

    durch das du später die 
Kordel ziehen kannst.

       Lass den Meisenknödel 
  über Nacht hart werden und
lös ihn am nächsten Tag vor- 

    sichtig aus der Form. Nun musst 
 du nur noch die Kordel befestigen.

DAS BRAUCHST DU:

n  150 Gramm Kokosfett
n  150 Gramm Vogelfutter
n  einen kleinen Kochtopf
n  Backblech
n  Alufolie
n   Ausstechform für Plätzchen 

(z. B. Stern oder Herz)
n  Trinkhalm, Lö� el
n  etwa 50 Zentimeter Kordel

1

2
3

4

5

SO GEHT ES:
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MIETANGEBOTE

NACHRUF
Wir werden Dich immer im Herzen tragen

und uns in Gedanken noch viel fragen.
Du bist so fern und doch so nah

die Zeit mir Dir war einfach wunderbar.

Nach langer und schwerer Krankheit haben wir 
mit unendlicher Dankbarkeit Abschied genommen 

von meinem über alles geliebten Papa, dem 
fürsorglichsten Ehemann und wunderbarsten Opa.

Herrn Bruno Rothmaier
* 26.12.1937    † 06.12.2021

Dein  Platz in unserer Mitte ist nun für immer leer,
wir vermissen Dich unendlich und noch viel mehr.

Deine Rita mit Gabriela und Familie

Die Beisetzung fand am 28.12.2021 in aller Stille statt.
Traueradresse: Gabriela Beck, Breschnegg 15, 78532 Tuttlingen-Eßlingen

NEU NEUKnackige und frische Äpfel und Birnen

14-tägig
am Samstag, 15.01. von 08:00 – 09:00 Uhr bei Familie Haid 

in Orsenhausen, Dietenheimerstr. 35
Die Bestellungen können bis Freitag, 14.01., abgegeben werden.

Kontakt: Tel.: 08382 / 888514, Mobil 0152 55627546
Obst- und Ferienhof Hartmann, Hattnau 43, 88142 Wasserburg am Bodensee

Schwendi Ortsteil
helle 2,5 Zi-Whg., ca. 68 qm, ruhige Ortsrandlage mit Talblick, saniert,
Bad u. EBK neu, großer Balkon, Stellplatz, an Einzelperson NR zu
verm., keine Haustiere. Kontakt unter E-Mail: Haus8877@t-online.de

1 Zi.-Appartement, mit Bad und Küchenzeile,
Schwendi OT, ab sofort zu vermieten. KM € 250.-- + NK, keine
Haustiere, Tel. 07353/984052

2,5 Zi.-Maisonettenwohnung, mit Bad u. Küchenzeile,
Schwendi OT, ab 01.03.2022 zu vermieten. KM € 490.-- + NK, kei-
ne Haustiere, Tel. 07353/984052

GESCHÄFTSANZEIGEN

NACHRUFE

P5

JEDEN TAG EIN STÜCK ERINNERUNG.
ALZHEIMER NIMMT
Helfen Sie diese Krankheit zu besiegen: 
alzheimer-forschung.de/erinnerung 
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Helfen Sie jetzt Familien mit unheilbar kranken Kindern!
Unser Spendenkonto
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE34 1002 0500 0001 1456 00
BIC: BFSWDE33BER
Stichwort: IchHelfe

Erfahren Sie mehr unter: 
www.bjoern-schulz-stiftung.de 
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Das Team Paragraphenfuchs wünscht allen Schwendier Bürgern einen 
guten und gesunden Start in das neue Jahr! 

 
Die Grundsteuerreform 2020 kommt – auch Sie sind gesetzlich verpflichtet 

Liebe Mandanten, sehr geehrte Interessenten, 

für jedes Grundstück und jeden Betrieb der Land- und Forstwirtschaft müssen 
Eigentümerinnen und Eigentümer 2022 eine Feststellungserklärung bei der 
Finanzverwaltung in elektronischer Form abgeben. Hierzu werden sie von der 
Finanzverwaltung im Jahr 2022 aufgefordert werden. 
Das Team Paragraphenfuchs ist auch zu diesem Thema geschult und freut 
sich, Sie hier zu unterstützen. Kommen Sie gerne einfach auf uns zu und wir 
übernehmen die Deklaration für Sie! 
 

Die Grundsteuerreform 2020 kommt 
– auch Sie sind gesetzlich verpflichtet

Liebe Mandanten, sehr geehrte Interessenten,

für jedes Grundstück und jeden Betrieb der Land- und Forstwirt-
schaft müssen Eigentümerinnen und Eigentümer 2022 eine 
Feststellungserklärung bei der Finanzverwaltung in elektronischer 
Form abgeben. Hierzu werden sie von der Finanzverwaltung im Jahr 
2022 aufgefordert werden.
Das Team Paragraphenfuchs ist auch zu diesem Thema ge-
schult und freut sich, Sie hier zu unterstützen. Kommen Sie 
gerne einfach auf uns zu und wir übernehmen die Deklaration 
für Sie!

  

HU, AU und Gasprüfungen für PKW,
Motorräder, Anhänger, Wohnwagen /
Wohnmobile, usw.

Terminvereinbarung online oder telefonisch

Dipl.-Ing. (FH) Thomas Geier
Kreuzbergweg 12
88477 Schönebürg
07353 2975 / 0152 04690164
www.ingenieurbuero geier.com

  

HU, AU und Gasprüfungen für PKW,
Motorräder, Anhänger, Wohnwagen /
Wohnmobile, usw.

Terminvereinbarung online oder telefonisch

Dipl.-Ing. (FH) Thomas Geier
Kreuzbergweg 12
88477 Schönebürg
07353 2975 / 0152 04690164
www.ingenieurbuero-geier.com
www.tuev-nord.de

HU, AU und Gasprüfungen für PKW, 
Motorräder, Anhänger, Wohnwagen / 
Wohnmobile, usw.

Terminvereinbarung online oder telefonisch

Dipl.-Ing. (FH) Thomas Geier
Kreuzbergweg 12
88477 Schönebürg
07353 2975 / 0152 04690164
www.ingenieurbuero-geier.com
www.tuev-nord.de

Wieder jede Woche: Abhol- und Lieferservice
Donnerstags bis Sonntags
von 16.30 Uhr – 21.00 Uhr 

Speisekarte, Pizzakarte, Hähnchen 
Preise und Angebote

entnehmen Sie bitte aus der Homepage.

Wir freuen uns auf Ihre Bestellung
0173 99 47 686 oder 07353 / 98 42 230

Ihr Gerberwiesen Team.
Veranstaltungen, sowie Feiern nach Vereinbarung

 
Öffnungszeiten während „CORONA“ 

Montag und Dienstag  

Ruhetag 

 
Mittwoch – Samstag:    16.30 Uhr – 21.00 Uhr 

      Sonn- und Feiertage:          12.00 Uhr – 21.00 Uhr 

      Warme Küche:                      Durchgehend 

 

Veranstaltungen, sowie Feiern 
nach Vereinbarung 

 Handy-Nr.:  0173 / 994 76 86 


